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B6-0151/2007

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den transatlantischen Beziehungen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Transatlantische Erklärung zu den Beziehungen zwischen der EU 
und den Vereinigten Staaten von 1990 und die Neue Neuen Transatlantische Agenda von 
1995,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den transatlantischen Beziehungen, 
insbesondere die Entschließung vom 9. Juni 2005 zur Gewährleistung des Erfolgs des 
bevorstehenden Gipfeltreffens EU-USA in Washington am 20. Juni 2005, die 
Entschließung vom 1. Juni 2006 zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im Rahmen eines Transatlantischen 
Partnerschaftsabkommens, die Entschließung vom 13. Juni 2006 zur Lage der Häftlinge in 
Guantánamo, die Entschließung vom 14. Februar 2007 zu der SWIFT, dem Abkommen 
über Fluggastdatensätze und dem transatlantischen Dialog über diese Themen, und die 
Entschließung vom 14. Februar 2007 zu der mutmaßlichen Nutzung europäischer Länder 
für die illegale Überführung und Inhaftierung von Gefangenen durch die CIA,

– unter Hinweis auf das Ergebnis des Gipfeltreffens EU-USA vom 21. Juni 2006 in Wien,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Europäischen Union und der USA vom 26. Juni 
2004 bzw. vom 20. Juni 2005 zu der Bekämpfung des Terrorismus und zur Stärkung der 
beiderseitigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nichtverbreitung von Kernwaffen und 
der Terrorismusbekämpfung,

– unter Hinweis auf den Entwurf des Gesetzes von 2007 zur Verbesserung der Sicherheit 
Amerikas, der gegenwärtig dem Kongress der USA vorliegt und darauf abzielt, die 
Empfehlungen der  „9/11 Commission“ umzusetzen,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit als 
gemeinsame Werte erwiesen haben, die eine solide Grundlage sowohl für die 
transatlantische Partnerschaft als auch für die europäische Integration bilden können, die 
beide auf ihre Weise zur Verwirklichung von Stabilität, Frieden und Wohlstand in unseren 
Gesellschaften beigetragen haben,

B. in der Erwägung, dass diese Werte und Errungenschaften in dem neuen internationalen 
Umfeld jedoch in einem solchen Maß durch neue Bedrohungen und Konflikte gefährdet 
sind, dass eine umfassende Zusammenarbeit zwischen den transatlantischen Partnern 
größte Bedeutung hat, gerade auf den Gebieten internationale Sicherheit, Beseitigung der 
Armut, Massenmigration, Klimaänderung und Energieversorgungssicherheit, 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität, 
Eindämmung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Bemühungen um 



RE\663428DE.doc 3/7 PE 387.121v01-00

DE

weltweite Abrüstung,

C. in der Erwägung, dass die gegenwärtige Lage im Nahen Osten eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und den USA im Rahmen des 
Quartetts und mit der Arabischen Liga zu dem Zweck erfordert, diesen Raum durch 
Förderung von Frieden, Demokratie und Achtung der Menschenrechte zu stabilisieren, 

D. in der Erwägung, dass eine gemeinsame Strategie auf der Basis eines multilateralen 
Ansatzes im Hinblick auf die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen entwickelt 
werden muss, um die weltweite Sicherheit zu erhöhen,

E. in der Erwägung, dass der Fortbestand der Situation in Guantánamo Bay und das CIA-
Programm für geheime Inhafthaltung Spannungen in den transatlantischen Beziehungen 
schaffen, weil die EU diese Unregelmäßigkeiten auf dem Gebiet des Rechts und der 
Rechtsprechung nicht hinnehmen kann, die die grundlegendsten Werte des Rechtsstaates 
schwächen, 

F. in der Erwägung, dass die Bekämpfung des Terrorismus nur dann Erfolg haben kann, 
wenn im Rahmen einer gestärkten transatlantischen Partnerschaft vorgegangen wird und 
dabei auch die Ursachen des Terrorismus und eine wirkliche Achtung der grundlegenden 
Werte der Partnerschaft in vollem Umfang berücksichtigt werden,

G. unter Hinweis darauf, dass die USA noch immer nicht bereit sind, das Programm für 
visafreie Einreise auszudehnen, und weiterhin einseitig eine Visumpflicht für die Bürger 
von 12 EU-Mitgliedstaaten beibehält, wodurch die transatlantischen Beziehungen 
beeinträchtigt werden und die Ungleichbehandlung von EU-Bürgern fortgeschrieben wird,

H. unter Hinweis darauf, dass von Kooperation geprägte transatlantische 
Wirtschaftsbeziehungen im Interesse der Europäischen Union wie auch der USA liegen 
und dass konsequente politische Führung für die Stärkung des transatlantischen Marktes 
gefordert ist, sodass der deutsche Ratsvorsitz Unterstützung für seine Bemühungen 
verdient, auf dem bevorstehenden Gipfeltreffen konkrete Fortschritte durch eine 
wesentlich Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Regulierung zu erzielen,

L. unter Hinweis darauf, dass der amerikanische Senat im Dezember 2006 einstimmig eine 
Entschließung verabschiedet hat, in der beide Seiten der transatlantischen Partnerschaft 
aufgefordert werden, zur Stärkung des transatlantischen Marktes zusammenzuarbeiten und 
auf dem EU-USA-Gipfeltreffen 2007 Führungsstärke zu zeigen, indem sie gemeinsam 
eine zeitliche Vorgabe für die Vollendung des transatlantischen Marktes festlegen,

1. betont, dass auf dem transatlantischen Gipfeltreffen am 30. April 2007 in Washington 
durch die Aktualisierung der Neuen Transatlantischen Agenda neuer Schwung in die 
transatlantischen Beziehungen gebracht werden sollte;

Politische und sicherheitspolitische Themen

2. betrachtet es als wesentlich, dass politische Themen, über die nicht Einigung besteht oder 
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bei denen in Bezug auf bestimmte internationale Instrumente erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten bestehen, im Geist guter Zusammenarbeit von den Partnern 
erörtert werden; hebt es in diesem Zusammenhang als wichtig hervor, dass beide Seiten 
nachdrücklich für einen tragfähigen Multilateralismus, besonders durch Stärkung der 
Vereinten Nationen, eintreten und für die Regeln des internationalen Rechts, die 
Grundlage für die Beratungen sein müssen;

3. legt der Europäischen Union und den USA nahe, sich gemeinsam für die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen in Bezug auf die Millenniums-Entwicklungsziele zu engagieren, und 
zwar durch Ausarbeitung einer gemeinsamen, kohärenten Strategie zur Eindämmung der 
Armut als eines wesentlichen Aspektes des Mottos „keine Sicherheit ohne Entwicklung –
keine Entwicklung ohne Sicherheit“;

4. fordert dringend die zügige Fortsetzung des Friedensprozesses im Nahen Osten unter 
Beteiligung aller Staaten dieses Raums; betont, dass es keine militärische Lösung für die 
Konflikte in diesem Raum gibt, was sich auch an der Lage im Irak zeigt; erklärt erneut, 
dass eine gerechte und dauerhafte Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts nur 
auf der Grundlage der Existenz zweier demokratischer, souveräner und lebensfähiger 
Staaten möglich ist, die in Frieden und innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen 
zusammenleben; fordert das Quartett und alle Beteiligten in diesem Raum auf, 
beschleunigt auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den beteiligten Seiten 
hinzuarbeiten; begrüßt die Neuauflage des von der Arabischen Liga auf dem Gipfeltreffen 
in Riad verabschiedeten Plans; begrüßt die Bildung der palästinensischen Regierung der 
nationalen Einheit und legt beiden transatlantischen Partnern nahe, einen konstruktiven 
Dialog mit dieser Regierung einzuleiten; betont die Bedeutung der aktuellen Initiativen 
einschließlich der Syrien-Initiative des amerikanischen Repräsentantenhauses als positive 
Schritte zur Förderung des Dialogs mit allen Beteiligten in diesem Raum;

5. bedauert die Position, die die USA früher zur Überarbeitung des 
Nichtverbreitungsvertrags eingenommen haben, und legt deshalb der Europäischen Union 
und den USA nahe, das internationale System von Verträgen und Regelungen zur 
Verhinderung der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen zu stärken; begrüßt 
dementsprechend die gemeinsamen Bemühungen der Partner um enge Zusammenarbeit 
und Vorrang für Diplomatie, ein Ansatz, der nach einer bis Mai 2005 bestehenden 
Zögerlichkeit inzwischen von den USA in Bezug auf das Problem des iranischen 
Nuklearprogramms befürwortet wird und sich im Fall Nordkoreas bereits als wirkungsvoll 
erwiesen hat; erklärt sich jedoch zutiefst besorgt über das Vorhaben der USA, 
Komponenten der amerikanischen Raketenabwehr in Polen und der Tschechischen 
Republik zu stationieren, woraus sich ein neues Wettrüsten und infolgedessen eine 
Schwächung statt einer Stärkung der weltweiten Sicherheit ergeben könnte, und verlangt 
deshalb eine sorgfältige Erörterung dieser Vorhaben im Rahmen der EU und der NATO; 
fordert die USA und alle direkt und indirekt beteiligten Partner auf, für den multilateralen 
Rahmen des Instrumentariums der Nichtverbreitung einzutreten;

6. missbilligt es, dass europäische Staaten von der CIA benutzt wurden und dass einzelne 
Mitgliedstaaten an der unrechtmäßigen Entführung und Beförderung von Personen, die 
terroristischer Handlungen verdächtigt wurden, beteiligt waren, dass die Situation in 
Guantánamo Bay fortbesteht und dass es das Programm zur geheimen Inhafthaltung gibt, 
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wie von Präsident Bush am 6. September 2006 zugegeben wurde, und fordert dessen 
Offenlegung; vertritt die Auffassung, dass gemeinsame oder einseitige Aktivitäten, die 
nicht voll und ganz mit dem internationalen Recht in Einklang stehen, das Bild der 
westlichen Gesellschaften beeinträchtigt und sie angreifbarer und weniger glaubwürdig in 
ihrem Kampf gegen den Terrorismus und dem Bemühen um Frieden, Stabilität und 
Demokratie macht;

7. bedauert, dass die Abkommen über Fluggastdatensätze und die SWIFT sowie die Existenz 
des amerikanischen Überwachungsprogramms „Automated Targeting System“ (ATS) eine 
Situation der Rechtsunsicherheit haben entstehen lassen, soweit es um die notwendigen 
Datenschutzgarantien im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung und der 
Weitergabe von Daten zwischen der EU und den USA im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit und insbesondere der Terrorismusvorbeugung und -bekämpfung geht; betont, 
dass Daten, soweit notwendig, im Einklang mit dem geltenden Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und den USA über Rechtshilfe und Auslieferung und unter 
Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen Datenschutzvorschriften ausgetauscht werden 
sollten;

8. sieht es als dringend geboten an, dass das Programm zur Aufhebung der Visumpflicht auf 
alle Unionsbürger angewandt wird und die derzeitige Diskriminierung, besonders von 
Bürgern der neuen Mitgliedstaaten und Griechenlands, aufgehoben wird;  bezeichnet es in 
diesem Zusammenhang als wichtig, die Ausdehnung der Visumfreiheit in den laufenden 
Verhandlungen über das Abkommen über Fluggastdatensätze zur Sprache zu bringen, und 
stellt fest, dass im Interesse vertrauensvoller Zusammenarbeit jegliche 
Parallelverhandlungen mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten vermieden werden sollten;

9. betont, dass viele der im Entwurf des Gesetzes von 2007 zur Verbesserung der Sicherheit 
Amerikas vorgesehenen Maßnahmen im Fall des Erlasses dieses Gesetzes durch den 
Kongress unmittelbare Auswirkungen auf das Gemeinschaftsrecht haben werden, vor 
allem auf die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung 
und auf den Schutz der Grundrechte und der grundlegenden Garantien; 

10. begrüßt aus diesem Grund das Engagement von Vizepräsident Frattini für einen 
europäisch-atlantischen Rahmen der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus mit harmonisierten Bestimmungen über den Schutz der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten; fordert die Kommission auf, diese Bemühungen 
fortzusetzen und das Parlament uneingeschränkt an dieser Initiative zu beteiligen; fordert 
die Kommission auf, diesen Rahmen zur Umsetzung der Empfehlungen zu nutzen, die in 
der Entschließung des Parlaments vom 14. Februar 2007 zu der illegalen Überführung und 
Inhaftierung von Gefangenen gemacht wurden;

11. begrüßt die aktuellen Entwicklungen in den USA, die in Richtung einer Reaktion auf die 
Herausforderung der Klimaänderung gehen; fordert beide Seiten auf, sich bei dem 
bevorstehenden Gipfeltreffen auf ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Klimaänderung 
zu einigen, wobei das übergeordnete Ziel darin besteht, die Erderwärmung durch 
ausgewogene Beiträge zur Senkung der Treibhausgasemissionen, ein wirkungsvolles 
System in Bezug auf Kohlenstoffemissionen und die Förderung neuer Technologien zu 
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begrenzen;  fordert die USA auf, sich ebenso wie die EU das Ziel einer Senkung der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30 % zu setzen; 

Wirtschaft und Handel

12. bekräftigt, dass unter den jetzigen Gegebenheiten eines wachsenden internationalen 
Wettbewerbs das politische Eintreten für eine neue transatlantische Partnerschaft, die 
einen gestärkten transatlantischen Markt zwischen EU und USA einschließt, wichtiger 
denn je ist; fordert beide Seiten auf, Verhandlungen über ein wirkungsvolles Abkommen 
über die Zusammenarbeit in der Regelungstätigkeit einzuleiten, insbesondere zu dem 
Zweck, gemeinsame Methoden festzulegen, festzustellen, wo künftige Divergenzen in 
bestimmen Regelungsgebieten minimiert werden müssen, deutliche Festlegungen über die 
Art und Weise der Einbindung von Regulierungsbehörden zu formulieren und bessere 
Methoden zur Einbindung von Wirtschaftszweigen, Arbeitnehmervertretungen und 
Verbraucherverbänden festzulegen; verlangt, Parlamentsmitglieder beider Seiten 
systematisch an den Verhandlungen zu beteiligen; stellt fest, dass diese Verhandlungen 
auf der Einhaltung der umwelt- und gesundheitsrechtlichen Vorschriften der EU beruhen 
müssen und die Unabhängigkeit der Wettbewerbspolitik der EU und ihrer Vorschriften 
über den Schutz der Dienstleistungen für die Allgemeinheit und der kulturellen Vielfalt 
nicht beeinträchtigen dürfen;

13. fordert beide Seiten auf, die WTO-Entwicklungsagenda von Doha zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu führen und dabei der Entwicklungsdimension ohne Einschränkung 
Rechnung zu tragen; fordert in diesem Zusammenhang die Europäische Union und die 
USA auf, auf dem Gipfeltreffen 2007 zu erklären, dass sie rückhaltlos für einen 
Durchbruch bis zum Sommer 2007 eintreten, und sich auf einen gemeinsamen Ansatz zur 
Förderung durchsetzbarer grundlegender IAO-Arbeitsnormen im Rahmen der WTO und 
der bilateralen Handelsabkommen zu einigen;

14. begrüßt die auf dem Gipfeltreffen EU-USA von 2006 verabschiedete Handlungsstrategie 
zur Durchsetzung der Rechte an geistige Eigentum; empfiehlt, das Vorhaben einer 
Überprüfung des Prozesses zur Reform des Patentrechts auf beiden Seiten einzuleiten; 

15. erklärt sich besorgt über die potenziell gefährlichen Auswirkungen des wachsenden 
Defizits im amerikanischen Bundeshaushalt auf die Weltwirtschaft und das Gleichgewicht 
der internationalen Währungsmärkte;

16. gibt seiner Befürchtung Ausdruck, dass der gegenwärtige Wechselkurs zwischen Euro und 
Dollar das Wachstum in Europa gefährden könnte, und verlangt mehr Kooperation in 
Bezug auf die Bewältigung weltwirtschaftlicher Ungleichgewichte;

17. ist der Überzeugung, dass ein Dialog über Hedge-Fonds und privates Beteiligungskapital 
eingeleitet werden sollte in Anbetracht der systemimmanenten Risiken dieser Aktivitäten 
und der zunehmenden Diskussion über ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und die 
Gesamtwirtschaft; 
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18. wiederholt seine Forderung nach einer Intensivierung des Dialogs über die Regelung der 
Finanzmärkte durch eine zweimal jährlich stattfindende politische Überprüfung der 
transatlantischen Finanzdienste vor und nach dem jeweiligen Jahresgipfeltreffen EU-
USA; legt den Teilnehmern des Gipfeltreffens EU-USA nahe, die gegenseitige 
Anerkennung von Rechnungslegungsnormen auf der Grundlage zuverlässiger 
aufsichtsbehördlicher Überwachung zu vereinbaren; missbilligt erneut mit Nachdruck, 
dass die USA die Umsetzung der II. Basler Eigenkapitalvereinbarung verschoben haben; 
erklärt erneut sein Bedauern darüber, dass EU-Rückversicherer in den USA in Anbetracht 
stark diskriminierend wirkender Vorschriften der Staaten ihre Risiken vollständig 
besichern müssen; fordert deshalb die Teilnehmer des Gipfeltreffens auf, auf 
transatlantischer Ebene mehr gegenseitige Anerkennung und Einheitlichkeit bei 
Liquiditäts- und Meldeanforderungen zu vereinbaren;

Institutioneller Rahmen und Rolle des Parlaments

19. fordert die Teilnehmer des Gipfeltreffens EU-USA auf, ein angemessenes Niveau an 
parlamentarischer Mitwirkung bei den Gipfeltreffen zu vereinbaren, und verlangt, dass 
vor jedem Gipfeltreffen ein Treffen des Transatlantic Legislators’ Dialogue (TLD) und 
der Senior-Level Group abgehalten wird, um einen Meinungsaustausch über die 
Fortschritte beim Arbeitsprogramm und die Vorbereitungen auf das Gipfeltreffen zu 
führen; erklärt es erneut für notwendig, einen stabilen institutionellen Rahmen auf 
Parlamentsebene zu schaffen; 

20. fordert die Kommission auf, ihr Mandat vor der Einleitung von Verhandlungen mit der 
jeweiligen amerikanischen Gegenseite mit den zuständigen Ausschüssen des Parlaments 
zu erörtern, wenn es in den Verhandlungen um Rechtsetzungsthemen geht;

21. beauftragt seinen zuständigen Ausschuss, die Haushaltsmittel für 2007 dazu einzusetzen, 
die notwendigen Mittel für die Einrichtung einer ständigen offiziellen Außenstelle des 
Europäischen Parlaments in Washington bereitzustellen, die für eine sinnvolle 
Institutionalisierung der Aktivitäten des Parlaments sorgt und bessere Verbindungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Kongress der USA ermöglicht;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, und der Kommission, den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten und dem Kongress der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu übermitteln.


